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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

WIR DÜRFEN IHNEN MIT UNSEREM NEWSLETTER 

01/2010 WIEDER INTERESSANTE UND WICHTIGE 

NEUIGKEITEN AUS DEM RECHTS- UND 

WIRTSCHAFTSBEREICH VORSTELLEN:

BENACHTEILIGUNG 

VON MIETERN IM 

ANWENDUNGS-

BEREICH DES 

MIETRECHTS-

GESETZES?

Die Judikatur des OGH in den vergangenen 

beiden Jahren legte im MRG-

Anwendungsbereich dem Vermieter diverse 

Pflichten im Hinblick auf die Erhaltung des 

Mietgegenstandes auf. Als Druckmittel für die 

Durchsetzung seiner Rechte bleibt dem Mieter 

im MRG-Anwendungsbereich jedoch zumeist 

nur die Mietzinsminderung.

Nach der Judikatur des OGH (so vor allem ausführ-

lich im Urteil OGH 24.03.2009, 5 Ob 17/09z) be-

steht im Geltungsbereich des § 14a WGG bzw. des 

§ 3 MRG mangels gesetzlicher Verpflichtung des 

Vermieters zur Erneuerung einer schadhaft gewor-

denen Heiztherme kein sofort fälliger Ersatzan-

spruch des Mieters gegen den Vermieter für den 

Austausch der Therme. Dem Mieter steht aber

unter bestimmten Umständen, sofern er den De-

fekt der bei Übergabe des Mietobjekts noch funkti-

onierenden Therme nicht verschuldet hat, für die 

Dauer und in dem Maß der durch den Heizungsaus-

fall eingetretenen Unbrauchbarkeit des Mietobjekts 

der Mietzinsminderungsanspruch nach § 1096

Abs. 1 ABGB zu.

Durch die Judikatur des OGH in den vergangenen 

beiden Jahren kann in eingeschränkten Bereichen, 

wie etwa beim Ersatzanspruch für defekte Ther-

men, der sonderbare Fall auftreten, dass ein Mieter 

im Anwendungsbereich des MRG Nachteile gegen-

über einem (bloßen) Mieter nach dem ABGB hat, 

dem vom Gesetzgeber sonst nur ein deutlich gerin-

gerer Mietrechtsschutz nach den allgemeinen zivil-

rechtlichen Bestimmungen zugedacht ist.
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Während aktuell bereits in der Fachliteratur auf 

diesen vom Gesetzgeber wohl kaum gewollten 

Umstand hingewiesen wird, muss wohl noch einige 

Zeit auf eine allfällige Anpassung des Mietrechtes 

an diese neue Judikatur des OGH gewartet werden. 

Bis zu so einer möglichen Anpassung kann daher 

die Frage, ob ein Mietvertrag dem MRG oder dem 

ABGB unterliegt für einen Mieter von besonderer 

Relevanz sein.

Nach § 1 MRG gelten die Bestimmungen des MRG 

für die Miete von Wohnungen, einzelnen Woh-

nungsteilen oder Geschäftsräumlichkeiten aller Art 

(wie im besonderen von Geschäftsräumen, Magazi-

nen, Werkstätten, Arbeitsräumen, Amts- oder 

Kanzleiräumen) samt den mitgemieteten Haus-

oder Grundflächen (wie im besonderen von Haus-

gärten, Abstell-, Lade- oder Parkflächen) und für 

die genossenschaftlichen Nutzungsverträge über 

derartige Objekte.

Nicht in den Anwendungsbereich des MRG fallen 

aber vor allem Wohnungen oder Wohnräume, die

von einer karitativen oder humanitären Organisati-

on im Rahmen sozialpädagogisch betreuten Woh-

nens vermietet werden; Wohnungen, die auf Grund 

eines Dienstverhältnisses oder im Zusammenhang 

mit einem solchen als Dienst-, Natural- oder

Werkswohnung überlassen werden; Mietverträge, 

die durch Ablauf der Zeit ohne Kündigung erlö-

schen, sofern die ursprüngliche oder verlängerte 

vertragsmäßige Dauer ein halbes Jahr nicht über-

steigt und der Mietgegenstand eine Geschäfts-

räumlichkeit oder eine Wohnung der Ausstattungs-

kategorie A oder B (§ 15a Abs. 1 Z 1 und 2 MRG) 

ist und der Mieter diese nur zum schriftlich verein-

barten Zweck der Nutzung als Zweitwohnung we-

gen eines durch Erwerbstätigkeit verursachten 

vorübergehenden Ortswechsels mietet; weiters 

Wohnungen oder Wohnräume, die vom Mieter bloß 

als Zweitwohnung zu Zwecken der Erholung oder 

der Freizeitgestaltung gemietet werden.

Ebenfalls nicht unter den Anwendungsbereich des 

MRG fallen Mietgegenstände in einem Gebäude mit 

nicht mehr als zwei selbständigen Wohnungen oder 

Geschäftsräumlichkeiten, wobei Räume, die nach-

träglich durch einen Ausbau des Dachbodens neu 

geschaffen wurden oder werden, nicht zählen.

Darüber hinaus finden einzelne Bestimmungen des 

MRG (Teilanwendungsbereich) auch Anwendung 

auf Mietgegenstände, die in Gebäuden gelegen 

sind, die ohne Zuhilfenahme öffentlicher Mittel auf 

Grund einer nach dem 30. Juni 1953 erteilten Bau-

bewilligung neu errichtet worden sind; ferner auf

Mietgegenstände, die durch den Ausbau eines 

Dachbodens oder einen Aufbau auf Grund einer 

nach dem 31. Dezember 2001 erteilten Baubewilli-

gung neu errichtet worden sind, sowie unter be-

stimmten Voraussetzungen auch auf unausgebaute 

Dachbodenräumlichkeiten sowie auf Mietgegens-

tände, die durch einen Zubau auf Grund einer nach 

dem 30. September 2006 erteilten Baubewilligung 

neu errichtet worden sind, und Mietgegenstände, 

die im Wohnungseigentum stehen, sofern der Miet-

gegenstand in einem Gebäude gelegen ist, das auf 

Grund einer nach dem 8. Mai 1945 erteilten Bau-

bewilligung neu errichtet worden ist.

TIPP: Nachdem die mietrechtlich relevanten 

Regelungen auffallend komplex gestaltet 

sind, raten wir Ihnen, sich im Zweifel vorab 

zu informieren, welche Bestimmungen auf

Ihren Mietvertrag Anwendung finden.

OGH-URTEIL ZUR 

AUSMALVER-

PFLICHTUNG IN 

MIETVERTRÄGEN

Häufig wird in Mietverträgen dem Mieter die 

Pflicht auferlegt, die Wohnung vor Rückgabe 

an den Vermieter neu auszumalen. Der OGH 

hat nun eine solche Ausmalklausel in einem 

Mietvertrag ausführlich geprüft und ist dabei 

zu einem überraschenden Erkenntnis gekom-

men.
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In dem der Entscheidung OGH 18.09.2009, 6 Ob 

104/09a, zugrunde liegenden Mietvertrag hatten 

Mieter und Vermieter vereinbart, dass nach Been-

digung des Mietverh�ltnisses die Mieterin die Woh-

nung neu auszumalen sowie zerbrochene Scheiben 

und Fliesen zu ersetzen hat.

Nach der Anmietung hat die Mieterin im Wohnzim-

mer und in einem gro�en Raum Parkettb�den le-

gen lassen, das zweite gro�e Zimmer geteilt und 

auf dem Fliesenboden einen Teppichboden sowie in 

der K�che einen Sisalteppichboden verlegt. S�mtli-

che Zargen und T�ren wurden montiert, Bad und 

WC wurden mit einer eigenen T�re zum Vorzimmer 

abgetrennt und die Therme und der Gasz�hler 

wurden verbaut.

Nachdem die Vormieterin sie wegen der Elektrik 

gewarnt hatte, hat die Mieterin sie �berpr�fen und 

s�mtliche Elektroleitungen erneuern lassen, da 

diese noch aus alten stoffummantelten Leitungen 

bestanden.

Anl�sslich der R�ckgabe der Wohnung hat der 

Vater der Mieterin die Wohnung gereinigt, die 

W�nde abgekehrt, die Sesselleisten, so erforder-

lich, erneuert, im Bad Handtuchhalter und Spiegel-

k�stchen abmontiert. Im Bad gab es danach Bohr-

l�cher, welche jedoch teilweise schon vom Vormie-

ter stammten. Anl�sslich der Wohnungsr�ckgabe 

wurde insbesondere eine kaputte Fliese und eine 

lockere Sockelfliese im Protokoll festgehalten. Zu-

dem waren die Heizk�rper im Kinderzimmer abge-

schlagen. Insgesamt befand sich die Wohnung in 

einem sauberen, gebrauchten, jedoch nicht neu 

ausgemalten Zustand, wie sie der Verwendung 

nach insgesamt acht Jahren entsprach.

Die Vermieterin begehrte im Verfahren r�ckst�ndi-

gen Mietzins sowie Schadenersatz f�r diverse Sa-

nierungsarbeiten. Die Mieterin brachte jedoch vor, 

dass die Wohnung ordnungsgem�� zur�ckgestellt 

worden sei. 

Der OGH verwies in seinem Urteil zun�chst auf

� 879 Abs. 3 ABGB, welcher festlegt, dass eine in 

AGB oder Vertragsformbl�ttern enthaltene Ver-

tragsbestimmung, die nicht eine der beiderseitigen 

Hauptleistungen festlegt, jedenfalls nichtig ist, 

wenn sie unter Ber�cksichtigung aller Umst�nde 

des Falls einen Teil gr�blich benachteiligt. Diese 

Bestimmung soll vor allem den Missbrauch der 

Privatautonomie durch Aufdr�ngen benachteiligen-

der vertraglicher Nebenbestimmungen durch einen 

typischerweise �berlegenen Vertragspartner be-

k�mpfen.

Die Ausmalverpflichtung bei Beendigung des Miet-

verh�ltnisses stellte in diesem Sinne auch keine 

Hauptleistung dar, sodass die Bestimmung des

� 879 Abs 3 ABGB im vorliegenden Fall anzuwen-

den war.

Weiters wies der OGH darauf hin, dass ein Mieter 

die durch den bestimmungsgem��en Gebrauch 

entstandene Abn�tzung des Bestandobjekts nach

� 1109 ABGB nicht zu vertreten hat. Dies beruht 

auf der �berlegung, dass eine derartige Abn�tzung 

zwingende Folge des – bestimmungsgem��en –

Gebrauchs ist, f�r den der Vermieter ohnedies ein 

Entgelt erh�lt.

Aufgrund des Gesamtzusammenhangs der Mieter-

schutzbestimmungen war nach Ansicht des OGH 

jedenfalls im Vollanwendungsbereich des MRG eine 

sachliche Rechtfertigung f�r eine derartige Ausmal-

klausel nicht zu erkennen, zumal die gew�hnliche 

Abn�tzung durch den Mietzins abgegolten ist und 

andererseits die durch das Ausmalen entstandene 

Werterh�hung ausschlie�lich dem Vermieter zugute 

kommt, der dann einen h�heren Mietzins lukrieren 

kann.

TIPP: Wie der OGH ausdrücklich anmerkte, 

zeigt der vorliegende Fall, in dem die Reno-

vierungskosten mehrere tausend Euro betru-

gen, deutlich, dass es sich dabei keineswegs 

um eine zu vernachlässigende Bagatellgröße 

handelt. Klären Sie daher schon im Zuge der 

Mietvertragserrichtung ab, welche gesetzlich 

zulässigen Pflichten die Vertragsparteien bei 

der Rückgabe des Mietobjektes treffen sollen.
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EUGH-URTEIL ZU 

UNZUL�SSIGEN 

KLAUSELN IN 

VERBRAUCHER-

VERTR�GEN

Sowohl das Gemeinschaftsrecht als auch das 

innerstaatliche Recht sehen für Verträge zwi-

schen Unternehmern und Verbraucher beson-

dere Schutzbestimmungen vor. Der EuGH 

hatte sich nun auf gemeinschaftsrechtlicher 

Ebene damit zu beschäftigen, ob missbräuch-

liche Klauseln in solchen Verbraucherverträ-

gen von nationalen Gerichten von Amts we-

gen geprüft werden müssen.

In der Rechtssache C-243/08, Pannon GSM 

Zrt./Erzs�bet Sustikn� Győrfi, hatte der EuGH im 

Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens zu

entscheiden, wie die Richtlinie 93/13/EWG des 

Rates vom 5. April 1993 �ber missbr�uchliche 

Klauseln in Verbrauchervertr�gen auszulegen ist.

Der Anlassfall f�r die Entscheidung war ein zwi-

schen einem Unternehmen und einer Konsumentin 

geschlossener Abonnementvertrag �ber die Erbrin-

gung von Mobiltelefondiensten. Mit Unterzeichnung 

des Vertrags akzeptierte die Konsumentin auch die 

Allgemeinen Vertragsbedingungen des Unterneh-

mens, die auch vorsahen, dass f�r aus dem Abon-

nementvertrag entstehende oder damit zusam-

menh�ngende Rechtsstreitigkeiten das Gericht, in 

dessen Bezirk sich der Sitz des Unternehmens 

befindet, zust�ndig ist.

Das laut Vertrag zust�ndige Gericht hatte jedoch 

Zweifel, ob die Klausel im Abonnementvertrag, mit

der seine Zust�ndigkeit festgelegt wird, miss-

br�uchlich ist, und hat daher die Frage dem EuGH 

zur Entscheidung vorgelegt. Insbesondere wollte 

das Gericht wissen, ob es bei der Pr�fung seiner 

eigenen �rtlichen Zust�ndigkeit die Missbr�uchlich-

keit dieser Klausel von Amts wegen pr�fen muss.

Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie 93/13/EWG des Rates 

vom 5. April 1993 �ber missbr�uchliche Klauseln in 

Verbrauchervertr�gen ist nach Ansicht des EuGH 

dahingehend auszulegen, dass eine missbr�uchli-

che Vertragsklausel f�r den Verbraucher nicht

verbindlich ist, und dass es hierzu nicht erforderlich 

ist, dass der Verbraucher sie vorher erfolgreich 

angefochten hat.

Dabei kam der EuGH zu einem f�r die nationale 

Rechtssprechung durchaus weitreichenden Ergeb-

nis: Das nationale Gericht ist nach Ansicht des 

EuGH verpflichtet, die Missbr�uchlichkeit einer 

Vertragsklausel von Amts wegen zu pr�fen, sobald 

es �ber die hierzu erforderlichen rechtlichen und

tats�chlichen Grundlagen verf�gt. Kommt das 

nationale Gericht dann zu der Auffassung, dass 

eine solche Klausel missbr�uchlich ist, so hat es sie

unangewendet zu lassen, sofern der Verbraucher 

dem nicht widerspricht. Diese Verpflichtung obliegt 

dem nationalen Gericht im �brigen auch bei der

Pr�fung seiner eigenen �rtlichen Zust�ndigkeit.

Zudem ist es Sache des nationalen Gerichts, fest-

zustellen, ob eine Vertragsklausel – wie jene, die 

Gegenstand des Ausgangsverfahrens war – die

Kriterien erf�llt, um als missbr�uchlich im Sinne 

von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 93/13/EWG qualifi-

ziert zu werden. Dabei hat das nationale Gericht 

auch zu beachten, dass eine Klausel, die in einen 

Vertrag zwischen einem Verbraucher und einem 

Gewerbetreibenden aufgenommen worden ist, 

ohne im Einzelnen ausgehandelt worden zu sein,

und die ausschlie�liche Zust�ndigkeit dem Gericht 

zuweist, in dessen Bezirk der Gewerbetreibende 

seinen Sitz hat, als missbr�uchlich angesehen

werden kann.

Aufgrund des EuGH-Urteils ist sohin die Aufgabe 

des nationalen Gerichts im Bereich des Verbrau-

cherschutzes nicht auf die blo�e Befugnis be-

schr�nkt, �ber die etwaige Missbr�uchlichkeit einer 

Vertragsklausel zu entscheiden, sondern umfasst 

au�erdem die Verpflichtung, diese Frage von Amts 
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wegen zu prüfen, sobald es über die hierzu erfor-

derlichen rechtlichen und tatsächlichen Grundlagen 

verfügt, und zwar auch dann, wenn es seine eigene 

örtliche Zuständigkeit prüft.

TIPP: Auch wenn der EuGH in dem konkreten 

Fall dem Gericht eine Prüfung von bestimm-

ten Klauseln im Verbrauchervertrag von Amts 

auferlegt hat, ist es ratsam, bereits vor Ver-

tragsabschluss den Verbrauchervertrag auf 

allfällige unzulässige Klauseln prüfen zu las-

sen.

PS: Wir stehen Ihnen bei konkreten Rechts-

fragen und Rechtsproblemen gerne zur Verfü-

gung und würden uns freuen, wenn Sie mit 

uns einen Termin vereinbaren. Sie können

unseren Newsletter auch auf unserer Home-

page www.auteried.at online abrufen oder 

bestellen.

Gerne beraten und betreuen wir Sie in folgen-

den Rechtsgebieten:

* Arbeitsrecht * Baurecht * Erbrecht & Stiftungen *
Gesellschaftsrecht * Immobilienrecht * Insolvenz-
recht * Internetrecht * Mergers & Acquisitions 
*Miet- und Wohnungseigentumsrecht * Schadener-
satz & Unfälle * Versicherungsrecht * Verträge, 
Rechtsgutachten & Treuhandschaften * Wirt-
schaftsrecht *
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